
VIII .  P arte i  und  Jre ie  D eutsche  Jugend

65. Die Freie Deutsche Jugend, die sozialistische Jugendorganisation in der 
Deutschen Demokratischen Republik, ist der aktive Helfer und die Reserve 
der Partei. Sie hilft der Partei, die Jugend im Geiste des Sozialismus für die 
aktive Teilnahme am umfassenden Aufbau des Sozialismus und zur Vertei
digung des sozialistischen Vaterlandes zu erziehen. Sie hilft bei der Heran
bildung einer allseitig entwickelten Generation junger Menschen, die sozia
listisch arbeiten, lernen und leben.

66. Die Freie Deutsche Jugend erkennt in ihren Beschlüssen die führende 
Rolle der Partei der Arbeiterklasse an.

Die Parteiorganisationen und Parteiorgane lenken durch ihre Mitglieder 
und Kandidaten, besonders in den Leitungen der Freien Deutschen Jugend, 
die sozialistische Erziehung der Jugend, die Vertretung ihrer Rechte und die 
Entfaltung ihrer allseitigen Initiative bei der Erfüllung unserer volkswirt
schaftlichen Aufgaben in der Industrie und Landwirtschaft, bei der Entwick
lung einer breiten Atmosphäre des Lesens und Lernens und der Gestaltung 
eines inhaltsreichen und interessanten Jugendlebens, das unserem neuen sozia
listischen Lebensstil entspricht.

67. Es ist die Pflicht aller Parteiorganisationen der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands, die in der Freien Deutschen Jugend tätigen Parteimit
glieder ständig und sorgfältig anzuleiten und zu kontrollieren, ihre Erziehung 
zu organisieren und damit zu gewährleisten, daß die Mitglieder der Partei 
im Jugendverband die Parteidirektiven auf allen Gebieten des sozialistischen 
Aufbaus befolgen. Die Gruppen und Leitungen der Freien Deutschen Jugend 
können Fragen ihrer Arbeit vor den entsprechenden Parteiorganisationen und 
Parteiorganen aufwerfen.

IX .  D ie  P arte iorganisa t ionen in  der  D eu tschen  V olkspo l ize i , 
der  "N ationalen  Volksarm ee und  im  Verkehrswesen

68. Die Parteiorganisationen in der Deutschen Volkspolizei, der Natio
nalen Volksarmee und im Verkehrswesen arbeiten nach besonderen vom Zen
tralkomitee bestätigten Instruktionen.

Ihre Politabteilungen und Parteileitungen sind verpflichtet, enge Verbin
dung mit den örtlichen Parteileitungen zu unterhalten.
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